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IV.

Entwicklung

der sozialistischen Arbcits- und Lebensbedingungen

Grundlage für die weitere Entwicklung der sozialisti
schen Arbeits- und Lebensbedingungen ist die maxi
male Steigerung der Arbeitsproduktivität durch die Ent
faltung aller schöpferischen Fähigkeiten der Werktäti
gen, insbesondere zur Erhöhung der Qualität der Er
zeugnisse und zur Senkung der Kosten.

Mit der Durchführung des Planes wird sich die so
zialistische Lebensweise weiterentwickeln. Die Ar
beitsbedingungen, die Bildung der Bevölkerung, die 
kulturelle Entwicklung, die sportliche Betätigung, die 
gesundheitliche Betreuung, das Wohnen, die Versor
gung mit Waren und Dienstleistungen sind unter Be
achtung ihrer vielfältigen Wechselbeziehungen als ein
heitlicher sozialer Komplex zu gestalten.

Dabei sind die Mittel und Kräfte auf solche Auf
gaben zu konzentrieren, die für die Herausbildung der 
sozialistischen Lebensweise und ein hohes Wachstums
tempo bestimmend sind.

Unter aktiver Mitarbeit der Werktätigen sind die 
Arbeitsmittel, Arbeitsplätze sowie andere Umwcltbe- 
dingungen der Arbeit schrittweise so zu gestalten, daß 
sie stärker produktivitätsfördernd und persönlichkeits
bildend wirken, zu höheren Leistungen der Werktäti
gen für die Gesellschaft führen und günstigere Bedin
gungen für die Teilnahme der Frauen im Arbeitsprozeß 
schaffen. Das gilt besonders für Frauen mit Kindern.

Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Ar
beitskultur ist Bestandteil der planmäßigen Rekon
struktion und Automatisierung der Betriebe und hat 
nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu er
folgen.

In der Arbeiterversorgung ist in allen Arbeitsschich
ten eine qualitativ gute, den ernährungswissenschaft
lichen Grundsätzen entsprechende Versorgung zu si
chern. Zur besseren Ausnutzung der Arbeitszeit ist die 
Pausenverpflegung bis in die Nähe des Arbeitsplatzes 
zu organisieren. Im Rahmen der zielstrebigen Verbes
serung der Arbeiterversorgung Ist eine moderne mate
riell-technische Basis in den Versorgungseinrichtungen 
vorzubereiten.

Das einheitliche sozialistische Bildungssystem ist im
Jahre 1970 entsprechend den Anforderungen der ge
sellschaftlichen Entwicklung und der wissenschaft
lich-technischen Revolution weiter zu vervollkommnen.

Im Mittelpunkt steht dabei eine wesentliche Erhö
hung der Qualität der Ausbildung und der Anzahl 
auszubildender Studenten an Hoch- und Fachschulen, 
insbesondere mit naturwissenschaftlich-technischer 
Bildung.

Zur Rationalisierung und Erhöhung der Wirksamkeit 
der Prozesse der Aus- und Weiterbildung ist die An
wendung modernster Erkenntnisse der Wissensvermitt
lung auf der Grundlage maschineller Ausbildungs
systeme zu beschleunigen.

Das System der Aus- und Weiterbildung der Werk
tätigen ist als Bestandteil des gesellschaftlichen Re
produktionsprozesses auszubauen und effektiver zu ge
stalten.

Den Werktätigen sind die neuesten beruflichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, eng verbun
den mit marxistisch-leninistischer Bildung und Ber 
wußtseinsentwicklung zu vermitteln.

Der Inhalt der Aus- und Weiterbildung ist aus den 
perspektivischen Aufgaben abzuleiten, wobei die Maß
nahmen der betrieblichen und außerbetrieblichen Bil
dungsstätten aufeinander abzustimmen und zu koordi
nieren sind.

Die Wirksamkeit der Berufsausbildung bei der Er
ziehung klassenbewußter und hochqualifizierter Fach
arbeiter ist weiter zu erhöhen.

Auf der Grundlage der Ausbildungsunterlagen, des 
Lehrjahresauftrages und der betrieblichen Wettbe
werbskonzeption ist im sozialistischen Wettbewerb der 
Berufsausbildung die Erfüllung der gestellten Bil- 
dungs- und Erziehungsaufgaben zu sichern.

Die Ausbildung der Lehrlinge ist durch die Einfüh
rung neuer Grundberufe, darunter Facharbeiter für 
chemische Produktion, für automatisierte Produktions
systeme und für Anlagentechnik, fortzuführen. Insbe
sondere ist die Berufsausbildung mit Abitur vorwie
gend in Grundberufen durchzuführen. Die Betriebe 
und Kombinate, die Schulen und örtlichen Staatsor
gane haben die Berufsberatipig und -lenkung so zu 
vervollkommnen, daß bei der Berufswahl volkswirt
schaftliche Erfordernisse und persönliche Interessen 
weitgehend in Übereinstimmung gebracht werden. Da
bei sind mehr Mädchen für technische Berufe, insbe
sondere Grundberufe, sowie für die Ausbildung mit 
Abitur zu gewinnen.

Zur Erhöhung der Wirksamkeit der Volksbildung 
bei der Erziehung allseitig gebildeter sozialistischer 
Staatsbürger ist die weitere Einführung und Verwirk
lichung neuer Lehrpläne in höchster Qualität in den 
Oberschulen planmäßig weiterzuführen. In der Bil
dung und klassenmäßigen Erziehung der heranwach- 

senden Generation ist in allen Schulen ein höheres 
Niveau zu erreichen. Dadurch ist die heranwachsende 
Generation zu befähigen, die sozialistische Gesellschaft 
zu. gestalten, die wissenschaftlich-technische Revolu
tion zu meistern und an der Entwicklung der soziali
stischen Demokratie mitzuwirken.

Im Jahre 1970 sollen mehr als 80 % aller Schüler 
durch den Übergang von der 8. in die 9. Klasse die 
Möglichkeit des Abschlusses der lOklassigen poly
technischen Oberschule bzw. der Erweiterten Ober
schule und der Berufsausbildung mit Abitur erhalten.

Der in den Plänen der Bezirke vorgesehene Zu
wachs von 3 600 Unterrichtsräumen ist zu sichern.

Zur Gewährleistung des Bijdungsvorlaufes sind die 
Maßnahmen zur materiellen und finanziellen Siche
rung für alle Bereiche des Bildungswesens konsequent 
durchzuführen. Das gilt insbesondere für die Erwei
terung der Ausbildungskapazitäten im Hoch- und 
Fachschulwesen und die Erhöhung der Kapazitäten in 
Studentenwohnheimen. Die örtlichen Räte sind ver
pflichtet, auf der Grundlage der dafür im Plan vorge
sehenen Maßnahmen die Versorgung der Lehrer mit 
Wohnraum sowie in Abstimmung mit den verantwort
lichen Organen des Hochschuhvesens die Unterbrin
gung der Studenten und die Realisierung des Schulbau
programms zu sichern.


